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Aktenzeichen 

(bei Antwort bitte angeben) 

12-41.01.01  

 

 

RR´in Piskurek 

Telefon 0211 871-2615 

Telefax 0211 871- 

referat12@im.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude: 

Friedrichstr. 62-80 

40217 Düsseldorf 

 

Lieferanschrift: 

Fürstenwall 129 

40217 Düsseldorf 

 

Telefon 0211 871-01 

Telefax 0211 871-3355 

poststelle@im.nrw.de 

www.im.nrw 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahnlinien 732, 736, 835, 

836, U71, U72, U73, U83 

Haltestelle: Kirchplatz 

Bezirksregierungen  
Dezernat 21 
 
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, 
Köln, Münster 
 
 
 
 
 
Stiftungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
Zweckbestimmung (Anfragen zu Ukrainehilfen) 
 

 

In der aktuellen Situation erreichen Sie bzw. die Stiftungen etliche 

Anfragen u.a. zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine.  

 

In diesem Zusammenhang und aus gegebenem Anlass weise ich bereits 

jetzt - wie schon in meinen Erlassen vom 4.11.2015 und 17.4.2020 - 

vorsorglich darauf hin, dass stiftungsrechtliche Vorschriften von 

möglichen steuerrechtlichen Ausnahmeregelungen unberührt bleiben 

und weiterhin zu beachten sind.  

 

Die Erfüllung der satzungsgemäßen Stiftungszwecke bleibt oberste 

Prämisse für die Stiftungsarbeit und die Förderung der Hilfe für 

Flüchtlinge ist - auch als mögliche Sonderaktion - nur durchführbar, wenn 

diese unter die in der Satzung festgelegten Stiftungszwecke zu 

subsumieren ist.  

 

Auch eine entsprechende Zweckänderung kommt nur unter den 

Voraussetzungen des § 5 StiftG NRW - wesentliche Veränderung der 

Verhältnisse, Beachtung des Stifterwillens - in Betracht und ist auf jeden 

Fall genehmigungsbedürftig.  

 

Ich mache auch nochmals darauf aufmerksam, dass Stiftungen die 

Beschaffung von Mitteln gem. § 58 Nr. 1 AO sowie die Förderung und 

Unterstützung anderer steuerbegünstigter Körperschaften gem. § 58 Nr. 

2 AO ebenfalls nur im Rahmen der in der Satzung der jeweiligen 

Stiftungen festgelegten Zwecke erlaubt ist. 
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Ich bitte, die Stiftungen ggf. hierauf hinzuweisen und entsprechend zu 

beraten. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

(gez. Wißmann) 


